
WB Samstag, 9. Dezember 2017, Willisauer Bote, Nr. 96 Standpunkt, Kanton 2

Klima- und Bürokratieschaden
Klima- und Bürokratieschaden – was 
haben diese zwei gemeinsam? Nun, sie 
sind beide vom Menschen verursacht,
dehnen sich weiter aus und werden 
erfolglos bekämpft. Und jetzt kurz der
Reihe nach: Die Klimaschäden sollen
weitgehend durch uns Erdbewohner
verursacht sein, dies meinen viele The-
oretiker und Wissenschaftler. Dass sich 
das Übel weiter ausbreitet, ist durch Be-
obachtungen und zuverlässige Messun-
gen erhärtet. Und ebenso zuverlässig 
hat die erfolglose Bekämpfung stattge-
funden, belegt mit den folgenden Facts:
Vor 25 Jahren (erste Klimakonferenz)
betrug der Anteil fossiler Brennstoffe 
(Kohle, Öl, Gas) 88 Prozent, die nicht
fossilen Energien (Wind, Wasser, Son-
ne, Biomasse) kamen auf  12 Prozent. 
Nach insgesamt 22 UNO-Klimakon-
ferenzen mit riesigem Aufwand, Ab-
sichtserklärungen usw. hat sich das Re-
sultat in 25 Jahren nur um zwei Prozent 
verbessert, es sind also noch immer 86
Prozent fossile und nur 14 Prozent nicht
fossile Energien. Eine traurige Bilanz.
Partikularinteressen von Personen und
Gruppen wollen oder können es nicht 
ändern. Gefahrendruck hin oder her, 
die Politik scheint das Problem nicht in
den Griff zu bekommen.

Und nun zum parallelen Bürokra-
tieschaden. Hier muss man nicht in die 
Weltsituation eintauchen und schon 
gar nicht in die EU, wo in Brüssel ganze 
Silos mit unverständlichen Vorschrif-
ten und deren Produzenten gefüllt sind. 

Nein, da kann man sich auf  die Schweiz
beschränken. Hier stellen welt- und
landesweit tätige Unternehmen fest, 
dass sie mit unsinnigen Regulierungen 
an die 55 Mia. Franken jährlich belastet
sind. Das heisst, etwa gleich viel, wie 
wir für das Gesundheitswesen und die 
Sicherheit ausgeben. Auf  Bundesebene 
sind rund 30 000 Gesetze da, sowie 66 000 
Seiten Verordnungen und Vorschriften. 
Und ein Stopp ist nicht in Sicht. Zur
Pflege und Bewältigung dieser «Arena» 
stellen Bund, Kantone und Gemeinden
jeden Monat 300 neue Beamte ein. Diese
unaufhaltsame Lawine bedroht unse-
re bisherigen Standortvorteile immer 
stärker. Es kann sein, dass das Leiden
zwar erkannt ist, die nötigen Medika-
mente werden aber weder verordnet
noch abgegeben, weil in vielen Verwal-
tungen das selbstherrliche und beque-
me Wirken auf  Kosten der Steuerzahler
noch sehr angenehm ist. Es fehlt auch
an rationellem Vordenken, während in
unseren produzierenden und dienst-
leistenden Firmen permanent unter-
nehmerisches Denken und Handeln 
vorausgesetzt ist, sonst versiegt das nö-
tige Wachstum und damit auch unser
Wohlstand. In der Politik zeigen sich
zaghafte Korrekturen, doch ernsthafte 
Veränderungs-Absichten sehen anders
aus. Der Leidensdruck bei Bundesrat, 
Parlament und Verwaltungskader ist 
noch viel zu gering.

Hans Isenschmid, Egolzwil

LESERBRIEFE

Am 10. Dezember erinnert der Tag der 
Menschenrechte an die Verabschiedung 
der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte von 1948. In deren Artikel 1 
steht: «Alle Menschen sind frei und 

gleich an Würde und Rechten geboren.» 
Das ist eine positive Nachricht für alle 
Menschen – jede und jeden Einzelnen 
von uns. Denn dies bedeutet, dass uns 
allen Freiheit und Menschenwürde 
sowie die in den anderen 29 Artikeln 
festgehaltenen Menschenrechte zukom-
men. Das bleibt eine positive Nach-
richt, da diese Rechte allen Menschen 
immer und überall zustehen. Diese 

Universalität der Menschenrechte 
kennt auch keine Einschränkung 
insofern, als wir keine Bedingungen 
erfüllen müssen, um Trägerinnen und 
Träger von Menschenrechten zu sein. 
Wir müssen beispielsweise nicht reich 
sein, um das Recht auf  Meinungsfrei-
heit zu besitzen. Wir dürfen wählen, 
ohne uns dieses Recht auf  politische 
Mitbestimmung erkaufen zu müssen. 
Alle Menschen haben als Menschen alle 
Menschenrechte.

Das ist eine schlechte Nachricht für 
Diktatoren. Denn in erster Linie steht 
der Staat in der Pflicht, unsere Men-
schenrechte zu respektieren, durch-
zusetzen und zu realisieren. Er muss 
beispielsweise sicherstellen, dass unser 
Menschenrecht, an demokratischen 
Entscheidungsprozessen teilnehmen 
zu können, geachtet wird. Menschen-
rechte bilden damit die Grundlage für 
Demokratie. Sie garantieren die freie 
öffentliche Debatte, die Meinungs-, 
Informations- und Medienfreiheit 
sowie die demokratischen Rechte. Ohne 
diese Menschenrechte könnte die De-
mokratie nicht funktionieren. Zudem 
wäre Demokratie ohne Menschenrechte 
nichts anderes als ein Kampf  zwischen 
Mehrheit und Minderheit. Dieser 
Mehrheits-Minderheits-Kampf  würde 

auch das Risiko beinhalten, dass Min-
derheiten diskriminiert werden. Denn 
es ist immer möglich und vorstellbar, 
dass Mehrheiten Mehrheitsentscheide 
erreichen, die Minderheiten in ihren 
Menschenrechten verletzen. In letzter 
Konsequenz würde in einem solchen 
Mehrheits-Minderheits-Kampf  sogar 
die Gefahr bestehen, dass sich die 
Mehrheit dazu entscheidet, Menschen 
ihre politischen Mitbestimmungsrechte 
zu rauben oder sogar die Demokratie 
abzuschaffen. In diesem Sinne ist es 
notwendig, dass Demokratie und Men-
schenrechte Hand in Hand gehen und 
eine Einheit bilden.

Menschen werden also durch die 
Menschenrechte vor Machtmissbrauch 
von Staaten geschützt. Sie bewahren 
uns beispielsweise davor, dass uns 
der Staat willkürlich bestraft. Damit 
dieser Schutz wirksam bleibt, braucht 
es neben den Gerichten im eigenen Land 
auch noch externe Instanzen, welche 
die Menschenrechtsperformance des 
Staates überwachen. Denn es besteht 
immer die Möglichkeit, dass die eigenen 
Gerichte ein Unrecht nicht sehen, das 
der eigene Staat begangen hat. Wir ken-
nen dies ja auch aus anderen Bereichen 
unseres Lebens, dass wir externe und 
unabhängige Sichtweisen einholen.

Neben den Staaten stehen auch nicht-
staatliche Akteure wie z. B. Unterneh-
men und Religionen in der Pflicht, 
die Menschenrechte aller Menschen 
zu achten und zu deren Realisierung 
beizutragen. Denn zum einen gehört 
zu den Menschenrechtsverpflichtungen 
der Staaten ebenfalls, dafür zu sorgen, 
dass die Menschenrechte auch durch 
nichtstaatliche Akteure respektiert und 
verwirklicht werden. Für nichtstaat-
liche Akteure ergibt sich daraus eine 
eigene rechtliche Verpflichtung, diesen 
Ansprüchen auch Folge zu leisten.

Zum anderen bleiben alle Menschen 
selbst gegenüber von Unternehmen und 
Religionen Trägerinnen und Träger 
von Menschenrechten. Anders formu-
liert geben Menschen an der Kirchen-
tür, beim Betreten eines hinduistischen 
oder buddhistischen Tempels, beim 
Aufsuchen einer Synagoge oder beim 
Ausziehen der Schuhe am Eingang 
einer Moschee nicht ihre Menschen-
rechte ab. Ebenso sind und bleiben 
weltweit Mitarbeitende, Angestellte von 
Zulieferern, Einwohnerinnen und Ein-
wohner an einem Produktionsstandort 
oder in einem Kontext, wo Rohstoffe 
gewonnen werden, oder Kundinnen 
und Kunden auch für Unternehmen 
Trägerinnen und Träger von Men-

schenrechten. Daher genügt es nicht, 
diese Menschenrechtsverpflichtung von 
nichtstaatlichen Akteuren als freiwilli-
ges Engagement zu betrachten, wie dies 
z. B. im Bereich von Unternehmen bei
einer Verortung der Menschenrechte
in die Corporate Social Responsibility
geschehen würde.

Dieses Jahr ist der Tag der Menschen-
rechte ein besonderer für die Schweiz. 
Keine Sorge, Sie haben kein Jubiläums-
jahr übersehen oder falsch gerechnet, 
das kommt erst nächstes Jahr. Aber 
die Schweiz hat die Chance, mit zwei 
bevorstehenden konkreten politischen 
Entscheidungen (der Selbstbestim-
mungsinitiative und der Konzernver-
antwortungsinitiative) einen Angriff 
auf  die Menschenrechte hier in der 
Schweiz abzuwehren bzw. bei der 
Verhinderung von Menschenrechtsver-
letzungen einen entscheidenden Schritt 
vorwärtszukommen.

* In der Rubrik «WB Aula» gibt der WB regelmässig
einem Mitglied der Universität Luzern Gelegenheit,
sich zu einem frei gewählten Thema zu äussern. 

Prof. Dr. Peter G. Kirchschläger ist Ordinarius für 
Theologische Ethik und Leiter des Instituts für So-
zialethik ISE an der Theologischen Fakultät der Uni-
versität Luzern. Diese Tage erscheint das von ihm 
herausgegebene Buch «Die Verantwortung von nicht-
staatlichen Akteuren gegenüber den Menschenrech-
ten» im TVZ Verlag.

Menschenrechte schüt-
zen alle Menschen – 
immer und überall

Peter G. 
Kirchschläger*
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Digitaler Arbeitsplatz für Lehrpersonen
BILDUNG Die Lehrpersonen 
der Kantonsschulen und
Berufsfachschulen werden in 
ihrem Unterricht künftig auf
persönlichen, digitalen End-
geräten arbeiten. Die ersten
Schulen erhalten die Aus-
rüstung im Frühjahr 2018.

An den Luzerner Schulen schreitet die
Digitalisierung voran: Seit 2016 sind
an allen Kantons- und Berufsfach-
schulen drahtlose Netzwerke (WLAN) 
installiert. Damit ist ein flexibler und 
mobiler Einsatz von elektronischen Ge-
räten möglich. Die Botschaft über die 
Abrechnung der WLAN-Infrastruktur 
wird in diesen Tagen vom Kantonsrat 
verabschiedet. Wie das Bildungs- und 
Kulturdepartement mitteilt, konnte
das Vorhaben mit einer Budgetunter-
schreitung von einer Million Franken
abgeschlossen werden. Begleitet wird
die technische Aufrüstung mit einem
pädagogischen Konzept, das den Lehr-
personen die Integration der digitalen
Medien in den Unterricht ermöglicht.

Mobile Endgeräte statt feste 
Arbeitsplätze
Die Informatikstrategie des Bildungs- 
und Kulturdepartements sieht vor, dass 

an den Schulen mobile Endgeräte zu-
nehmend die festen PC-Arbeitsplätze 
ablösen. Das gilt für die Arbeitsplätze 
der Lehrpersonen sowie für das Lehr- 
und Lernumfeld der Schülerinnen 
und Schüler. Die Nutzung von inter-
netbasierten Anwendungen sowie die
digitale Kommunikation und Zusam-
menarbeit der Lehrpersonen mit den 
Lernenden eröffnen verschiedene Mög-
lichkeiten zur Integration der digitalen 
Medien im Schulbetrieb.

Die Geschäftsleitung des Bildungs-
und Kulturdepartements hat beschlos-
sen, ab Frühjahr 2018 die Lehrpersonen 
der Kantonsschulen und Berufsfach-
schulen entsprechend auszurüsten
oder zu unterstützen. Den Lehrperso-
nen stehen zwei Optionen zur Auswahl: 
Sie können ein Kantonsgerät anfor-
dern, das bereits fertig konfiguriert ist, 
alle notwendigen Programme enthält 
und in einem gesicherten Bereich die 
Installation von eigenen Programmen 
erlaubt. Der notwendige technische 
Support wird vollständig vom Kanton
übernommen. Die zweite Variante be-
steht darin, dass die Lehrpersonen ihr 
eigenes privates Gerät verwenden und 
dafür eine Spesenentschädigung von 
300 Franken pro Jahr erhalten. Bei
dieser Variante sind die Lehrpersonen 
selbst für den Kauf  und Unterhalt ver-
antwortlich.

Kostenrahmen bleibt gleich
Mit der neuen Massnahme legt der 
Kanton Luzern laut Bildungsdirektor
Reto Wyss optimale Grundlagen für den 
Einsatz digitaler Medien im Unterricht.
«Medien- und ICT-Kompetenzen gehö-
ren in der heutigen Informationsgesell-
schaft zu den Schlüsselqualifikationen
und sind Voraussetzung für die Teil-
habe an der Gesellschaft und Berufs-
marktfähigkeit.» Mit der Umsetzung 
des Informatikkonzepts würden für die 
Luzerner Lehrpersonen und Lernen-
den gute Voraussetzungen geschaffen,
um mit den Anforderungen der moder-
nen Technologien Schritt zu halten.

Durch den Verzicht auf  die fest in-
stallierten Geräte in den Schul- und 
Vorbereitungszimmern und aufgrund 
des vermehrten Einsatzes von eigenen 
Geräten der Lehrpersonen können laut 
Bildungs- und Kulturdepartement die 
Geräte sowie der benötigte IT-Support 
im bisherigen Budgetrahmen finanziert 
werden. Die jährlichen Kosten belaufen
sich für die rund 1500 Lehrpersonen der 
Kantonsschulen und Berufsfachschu-
len auf  450 000 Franken. Die Umstellung
erfolgt innerhalb von zwei Jahren im
Rahmen des ordentlichen kantonalen 
Geräteersatzes an den Schulen. Vorge-
sehen ist, die vom Kanton zur Verfü-
gung gestellten Geräte alle fünf  Jahre 
zu ersetzen. pd/WB

Lehrabgänger grosszügig gewürdigt
BAUGEWERBE Letzte Wo-
che fand im Panoramasaal
des Casino Luzern die tra-
ditionelle Lehrabschlussfei-
er des Baumeisterverban-
des Luzern (BVL) statt. 

Rund 250 Lernende, Eltern und Berufs-
bildner genossen im exklusiven Ambi-
ente ein feines Vier-Gang-Menü und 
wurden zwischen den Gängen von der
Zürcher Kabarettistin Margrit Bornet 
unterhalten. Nach dem Hauptgang nah-
men der neue BVL-Präsident Reto Bir-
rer und Kurt Schöpfer von der Gewerk-
schaft Syna die Ehrungen vor. Jeder
anwesende Lehrabgänger wurde mit
einer wertvollen Certina-Armbanduhr 
inklusive Gravur beschenkt. Separat
gewürdigt wurde auch Urs Lütolf, der 
während 10 Jahren die Berufsfachschu-
le Verkehrswegbauer in Sursee erfolg-
reich geleitet hat und nun in den ver-
dienten Ruhestand tritt. api

Unter den Geehrten war auch Balz Aregger aus Hergiswil, der seine Lehre als
Maurer bei der Peyer Emil AG in Willisau absolviert hatte. Er wird von
BVL-Präsident Reto Birrer beglückwünscht. Foto apimedia

Zentrum für Strahlentherapie
LUKS Neben dem Hauptgebäu-
de des Zuger Kantonsspitals 
(ZGKS) in Baar entsteht ein 
Strahlentherapie-Zentrum für 
5,5 Millionen Franken. Betrie-
ben wird es vom Kantonsspital 
Luzern (LUKS). Am Dienstag 
war Spatenstich, die Eröffnung 
ist auf  Anfang 2019 angesetzt.

Realisiert wird der Anbau im Auftrag 
des ZGKS von der HRS Real Estate als
Totalunternehmerin, wie das Spital mit-
teilte. Die Bagger sind bereits Anfang 
November aufgefahren. Geht alles nach 
Plan, sollen die Bauarbeiten Ende 2018 

abgeschlossen sein. Für den Betrieb
der sogenannten Radio-Onkologie sorgt 
dereinst das Luzerner Kantonsspital. 
Die beiden Spitäler haben eine Verein-
barung getroffen. Bereits heute bestehe 
eine enge Partnerschaft in der Betreu-
ung und Behandlung krebskranker Pati-
enten. Das ZGKS zählt zu den stärksten
Zuweisern des Luzerner Kantonsspitals.

Als Zentrumsspital wolle das LUKS 
die Bevölkerung in der gesamten Region 
erstklassig versorgen können. Die neue 
Radio-Onkologie biete die gleichen The-
rapieoptionen wie am Standort Luzern. 
Der Zuger Bevölkerung ermögliche das
neue Therapieangebot eine umfassende 
moderne radio-onkologische Behand-
lung in Wohnortsnähe. sda
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